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2 Stellungnahmen von 
Behö rden und sonsti-
gen Trä gern ö ffentlicher 
Belange sowie Privaten 
mit Umweltbezug

LUA: Umfang und Detaillierungsgrad des 
Umweltberichtes; Auswirkungen auf Rotmilan, 
Formulierung von Vermeidungs- und Kompen-
sationsmaßnahmen.
MUKMAV: Waldflä chen innerhalb des Gel-
tungsbereiches

Wä hrend der zuvor genannten Frist kö nnen von jedermann Stellungnah-
men elektronisch per Mail an die E-Mail-Adresse info@nohfelden.de, bei 
Bedarf auch schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen kö nnen bei der Beschluss-
fassung ü ber den Bebauungsplan unberü cksichtigt bleiben, sofern die 
Kommune deren Inhalt nicht kannte und nicht hä tte kennen mü ssen und 
deren Inhalt fü r die Rechtmä ßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeu-
tung ist.
Nohfelden, 25.02.2025
Gez. Andreas Veit, Bü rgermeister

Lageplan,�o.M.�
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Aufstellung des Bebauungsplanes  
„Neubau Feuerwehrhaus Lö schbezirk Mitte“ 

in Flur 1 der Gemarkung Walhausen
hier: Bekanntmachung der Anpassung des Geltungsbereiches

sowie der Verö ffentlichung im Internet und
der Auslegung zur fö rmlichen Beteiligung der Ö ffentlichkeit gem. § 

3 Abs. 2 BauGB
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.02.2025 in ö ffentlichem 
Sitzungsteil den Entwurf zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Neubau 
Feuerwehrhaus Lö schbezirk Mitte“ in Flur 1 der Gemarkung Walhausen, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B), der 
Begrü ndung und dem Umweltbericht, gebilligt. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes wird auf Grund von natur- und artenschutzeschrecht-
lichen Grü nden, welche im Zuge der durchgefü hrten frü hzeitigen Betei-
ligung (§§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 i. V. m. § 2 Abs. 2 BauGB) vorgebracht 
wurden, angepasst/verkleinert.
Des Weiteren hat der Gemeinderat in v. g. Sitzung die Beteiligung der 
Ö ffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), der Behö rden 
und sonstigen Trä ger ö ffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB sowie 
der Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Die Gemeinde beabsichtigt mit der vorliegenden Planungsmaßnahme 
die Schaffung der planungsrechtlichen Rahmenbedingungen fü r den 
Bau eines neuen Feuerwehrstandorts.
Im Zuge der Zusammenlegung von Lö schbezirken ist der Neubau eines 
Feuerwehrhauses auf der Flä che der jetzigen Grü ngutsammelstelle sü d-
lich von Tü rkismü hle (Gemarkung Walhausen) geplant. Ziel es ist, den 

Die oben genannten Unterlagen kö nnen wä hrend des oben genannten 
Zeitraums zusä tzlich im Rathaus der Gemeinde, An der Burg, 66625 
Nohfelden, Zimmer Nr. 1.13 wä hrend der folgenden allgemeinen Dienst-
stunden (Montag bis Freitag von 08:00 - 12:00 Uhr sowie Montag - Don-
nerstag von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr bzw. Donnerstag dem 13.03.2025 
und Donnerstag dem 25.03.2025 bis 18:00 Uhr) eingesehen werden
Der Inhalt dieser ortsü blichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 4 
BauGB und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterla-
gen sind zusä tzlich ü ber das zentrale Internetportal des Landes (https://
www.uvp-verbund.de/kartendienste) elektronisch abrufbar.
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens in den vorstehend aufgezä hlten, zu verö ffent-
lichenden Unterlagen fü r die einzelnen Schutzgü ter verfü gbar:

Dokument Informationen und betroffene Themen
Umweltbericht (der nach 
Maßgabe der Anlage 1 
zum BauGB u.a. nach 
den Umweltschutzgü -
tern i.S. des § 1 Abs. 6 
Nr. 7 BauGB gegliedert 
ist)

• Schutzgut Boden, geringe Beeinträ ch-
tigung: partielle Vorbelastung durch 
Aufdü ngung; geringer Bodenfunktions-
erfü llungsgrad, geringe zulä ssige Flä -
chenversiegelung durch Rammstä nder, 
+/- ausgeglichene Versieglungsbilanz durch 
Repowering (Rü ckbau der Altanlagen); Ver-
meidung von Bodenverdichtungen durch 
Bauzeiten-/Befahrungsregelung

• o Schutzgut Wasserhaushalt, keine erheb-
liche Beeinträ chtigung: keine Oberflä -
chengewä sser betroffen, bauzeitlicher 
Grundwasserschutz

• o Schutzgut Klima und Lufthygiene, keine 
erhebliche Beeinträ chtigung: keine aus-
gewiesenen Kaltluftentstehungsgebiete 
oder Abflussbahnen betroffen, kein direkt 
zuordenbarer lufthygienischer Ausgleichs-
raum oder -bedarf; geringe gelä ndekli-
matische Belastung und Ä nderung der 
lufthygienischen Situation durch aufgestä n-
derte Modultische und WEA, keine rele-
vante Ä nderung des Mesoklimas

• Schutzgut Tiere und Pflanzen/Biologi-
sche Vielfalt/Artenschutz, bei Realisierung 
der externen Ausgleichsmaßnahme keine 
erhebliche Beeinträ chtigung: ü berwiegend 
intensiv genutzte frü here Weideflä che 
mit aktuell sehr spä ter Mahd betroffen, 
daher geringe Bedeutung als Nahrungs-
raum Rotmilan (Nachweis durch zusä tz-
liche Beobachtungen zur Raumnutzung); 
n. § 30 geschü tzte Flachlandmä hwiese 
und Felskuppenstandorte und nahezu alle 
Gehö lzflä chen aus Belegungsflä che aus-
geschlossen; betroffen sind jedoch wei-
tere FFH-LRT 6510 im Erhaltungszustand 
B, diese Bereiche sind mit hö herem Rei-
henabstand der Modultische festgesetzt; 
aufgrund der zu erwartenden floristischen 
Verschlechterung ist jedoch ein funktiona-
ler Ausgleich zum Lebensraumverlust erfor-
derlich; dieser wird multifunktional mit dem 
Ausgleich i.S.d. Eingriffsregelung und dem 
Ausgleich wegfallender Nahrungsrä ume 
des Rotmilans auf einer Eigentumsflä che 
des Vorhabenträ gers westlich Wolferswei-
ler (Flurstü cke 311/2, 169/4 und 199/3, Flur 
26) erbracht

• Schutzgut Landschaftsbild: keine Sichtver-
bindung der PVA zu Siedlungen; Fernwir-
kung durch WEA (Repoweringmaßnahme); 
Erheblichkeit und Ausgleichsbedarf wird 
im Kontext der Vorbelastung im Zuge der 
BImSchG-Genehmigung ermittelt

• Schutzgut Kultur- und Sachgü ter, ohne 
Beeinträ chtigung: keine Kultur- und Bau-
denkmä ler betroffen; keine Bodendenkmä -
ler im Umfeld bekannt; Waldabstä nde gem. 
§ 14 Abs. 3 LWaldG werden eingehalten, 
bauplanungsrechtliche Sicherung als Wald

• Schutzgut Mensch, keine erhebliche Beein-
trä chtigung: keine zusä tzliche erhebliche 
Verkehrsbelastung oder Emissionen, keine 
ausgewiesenen Wanderwege mit Sichtver-
bindungen zur PV-Anlage

• Schutzgebiete: Schutzgebiet n. BNatSchG 
und WHG/LWG nicht betroffen; kein erheb-
licher Einfluss auf die Erhaltungsziele der 
umliegenden (< 3 km-Radius) FFH-Gebiete 
(„ö stl. Nohfelden“ und „Flachshü bel“), hier 
keine Meldung von agilen Tierarten, daher 
kein Lebensraumverlust
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Umweltbericht (der nach 
Maßgabe der Anlage 1 
zum BauGB u.a. nach 
den Umweltschutzgü tern 
i.S. des § 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB gegliedert ist)

Erlä uterungsbericht mit Abhandlung der 
Schutzgü ter, artenschutzrechtlicher Prü fung 
und abschließender Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung.
Schutzgut Mensch:
Umweltauswirkungen geringer Erheblichkeit, 
keine zusä tzlichen Verkehrsbelastungen oder 
Emissionen, kein Unfall- oder Katastrophen-
risiko, keine negativen Auswirkungen auf die 
Naherholung
Schutzgut Arten und Biotope:
Umweltauswirkungen geringer Erheblich-
keit. Es werden Flä chen beansprucht, die 
unter ö kologischen Gesichtspunkten eher 
geringwertig einzuordnen sind (vollversiegelte 
Flä chen). Es sind keine Schutzgebiete oder 
nach § 30 BNatSchG geschü tzte Biotope 
bzw. Lebensrä ume nach Anhang 1 der FFH-
Richtlinie betroffen Seltene oder geschü tzte 
Arten und Lebensrä ume sind ebenfalls nicht 
betroffen. Artenschutzrechtliche Verbotstat-
bestä nde kö nnen mit hinreichender Sicher-
heit ausgeschlossen werden.
Der Eingriff kann vollstä ndig im Geltungs-
bereich ausgeglichen werden. Zusä tzliche 
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen sind 
nicht erforderlich.
Schutzgut Boden:
Umweltauswirkungen geringer Erheblich-
keit. Es besteht eine Vorbelastung durch die 
Vollversiegelung im Bereich der vorhandenen 
Grü ngutsammelstelle.
Schutzgut Wasser:
Umweltauswirkungen geringer Erheblichkeit. 
Beim Geltungsbereich handelt es sich um 
kein Trinkwasserschutzgebiet oder Trinkwas-
sergewinnungsgebiet. Oberflä chengewä sser 
sind von der Maßnahme nicht betroffen. 
Schmutzwasser wird gemä ß den gesetzlichen 
Regelungen in das Kanalsystem abgefü hrt.
Schutzgut Klima:
Umweltauswirkungen geringer Erheblichkeit. 
Es sind keine ausgewiesenen Kaltluftentste-
hungsgebiete oder Abflussbahnen betroffen. 
Es erfolgt keine gelä ndeklimatische Belas-
tung und keine Ä nderung der lufthygieni-
schen Situation.
Schutzgut Landschaftsbild:
Umweltauswirkungen geringer Erheblichkeit. 
Durch die vorhandenen Baumhecken ist die 
Flä che eingegrü nt und von der Landstraße 
aus nur eingeschrä nkt sichtbar (randliche 
Grü nstruktur bleibt soweit mö glich erhalten).
Schutzgut Kultur und Sachgü ter:
Im Geltungsbereich des B-Plans liegen keine 
Kultur- und Sachgü ter.

2 Stellungnahmen von 
Behö rden und sonsti-
gen Trä gern ö ffentlicher 
Belange sowie Privaten 
mit Umweltbezug

Landesamt fü r Umwelt- und Arbeitsschutz:
Umfang und Detaillierungsgrad des Umwelt-
berichtes; Artenschutzrechtliche Bewertung; 
Verträ glichkeit FFH-Gebiet; Standortalterna-
tiven; Landschaftsbild; Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung; Gewä sserentwicklung und 
Hochwasserschutz
NABU Saarland e. V.:
Standortalternativen; Verträ glichkeit FFH-
Gebiet (Unbedenklichkeit fü r Schutzgebiet); 
Umfang und Detaillierungsgrad des Umwelt-
berichtes

Wä hrend der zuvor genannten Frist kö nnen von jedermann Stellungnah-
men elektronisch per Mail an die E-Mail-Adresse info@nohfelden.de, bei 
Bedarf auch schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen kö nnen bei der Beschluss-
fassung ü ber die Aufstellung des Bebauungsplanes unberü cksichtigt 
bleiben, sofern die Kommune deren Inhalt nicht kannte und nicht hä tte 
kennen mü ssen und deren Inhalt fü r die Rechtmä ßigkeit des Bauleit-
plans nicht von Bedeutung ist.
Hinweise zum Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des 
§ 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO und dem 
Saarlä ndischen Datenschutzgesetz.
Es wird ausdrü cklich darauf hingewiesen, dass ein Flä chennutzungs-
plan-/Bebauungsplanverfahren ein ö ffentliches Verfahren ist und daher 
in der Regel alle dazu eingehenden Stellungnahmen in ö ffentlichen Sit-
zungen beraten und entschieden werden. Soll eine Stellungnahme nur 

Brandschutz und die Feuerwehrversorgung in der Gemeinde Nohfelden 
zu optimieren und zukunftssicher auszurichten. Der Standort der bishe-
rigen Grü ngutsammelstelle verfü gt durch die direkte Lage an der L 319 
ü ber eine sehr gute Verkehrsanbindung sowie ü ber ausreichend Raum, 
um erforderliche Stellplä tze und Nebenanlagen vollstä ndig innerhalb 
des Geltungsbereiches zu realisieren.
Aktuell beurteilt sich die planungsrechtliche Zulä ssigkeit nach § 35 
BauGB (Außenbereich). Danach ist die Planung nicht realisierungsfä hig. 
Deshalb bedarf es der Aufstellung eines Bebauungsplanes.
Der Geltungsbereich liegt im Norden des Ortsteils Walhausen, unmittel-
bar angrenzend an den Ortsteil Tü rkismü hle, in der Tü rkismü hler Straße 
bzw. angrenzend an die Landesstraße 319. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes wird im Nordosten durch die Verkehrsflä che der L 
319 und im Sü dosten durch die Verkehrsflä che der Tü rkismü hler Straße. 
Weiter wird das Plangebiet im Sü dwesten und Nordwesten durch Grü n- 
und Freiflä chen mit vermehrten Gehö lzstrukturen begrenzt.
Der angepasste/verkleinerte Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Neubau Feuerwehrhaus Lö schbezirk Mitte“ erstreckt sich ü ber nach-
folgendes Grundstü ck:
Gemarkung Walhausen, Flur 1, Parz.-Nr. 7/13 Teilflä che
Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
sind dem beigefü gten Lageplan zu entnehmen. Er umfasst insgesamt 
eine Flä che von ca. 4.600 m².
Der Flä chennutzungsplan der Gemeinde Nohfelden stellt fü r das Plange-
biet eine Flä che fü r Landwirtschaft dar. Der vorliegende Bebauungsplan 
widerspricht damit dem Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB, 
wonach Bebauungsplä ne aus dem Flä chennutzungsplan zu entwickeln 
sind. Aus diesem Grund wird fü r den Geltungsbereich des Bebauungs-
plans der rechtswirksame Flä chennutzungsplan im Parallelverfahren 
gem. § 8 Abs. 3 BauGB teilgeä ndert.
Gegenü ber der frü hzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB gibt es 
folgende wesentliche Ä nderung:
• Anpassung des Geltungsbereiches (Reduzierung im nordwestlichen 

Bereich)
• Festsetzung der Randbereiche als Grü nflä chen sowie Flä chen zum 

Erhalt von Bä umen, Strä uchern und sonstigen Bepflanzungen
• Festsetzung eines Schutzstreifens entlang der westlich verlaufen-

den Freileitung
• Fertigstellung des Umweltberichtes
• Aufnahme von Hinweisen (u. a. zu Telekommunikationslinien, Ver-

sorgungsleitungen)
Gemä ß § 3 Abs. 2 BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), unter Berü cksichtigung der aktu-
ell gü ltigen Ä nderungen, wird hiermit ö ffentlich bekannt gemacht, dass 
der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A), dem Textteil (Teil B), der Begrü ndung und dem Umweltbericht, 
sowie die nach Einschä tzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorlie-
genden umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom 04.03.2025 
bis einschließlich 04.04.2025 auf der Internetseite der Gemeinde unter 
www.nohfelden.de unter folgendem Pfad: https://www.nohfelden.de/
rathaus-service/, verö ffentlicht und zur Ansicht und zum Herunterladen 
bereitgehalten werden. Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist ebenfalls 
eingestellt.
Die oben genannten Unterlagen kö nnen wä hrend des oben genann-
ten Zeitraums zusä tzlich im Rathaus der Gemeinde Nohfelden, An der 
Burg, Zimmer Nr. 1.13, wä hrend der allgemeinen Dienststunden (Montag 
bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie Montag bis Donners-
tag von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr bzw. Donnerstag, dem 13.03.2025 u. 
27.03.2025, bis 18.00 Uhr) eingesehen werden.
Der Inhalt dieser ortsü blichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 4 
BauGB und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterla-
gen sind zusä tzlich ü ber das zentrale Internetportal des Landes (https://
www.uvp-verbund.de/kartendienste) elektronisch abrufbar.
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens in den vorstehend aufgezä hlten, zu verö ffent-
lichenden Unterlagen fü r die einzelnen Schutzgü ter verfü gbar:

Dokument Informationen und betroffene Themen



Nohfelden - 11 - Ausgabe 9/2025

Umweltbericht (der nach 
Maßgabe der Anlage 1 
zum BauGB u.a. nach 
den Umweltschutzgü tern 
i.S. des § 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB gegliedert ist)

Erlä uterungsbericht mit Abhandlung der 
Schutzgü ter, artenschutzrechtlicher Prü fung 
und abschließender Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung.
Schutzgut Mensch:
Umweltauswirkungen geringer Erheblichkeit, 
keine zusä tzlichen Verkehrsbelastungen oder 
Emissionen, kein Unfall- oder Katastrophen-
risiko, keine negativen Auswirkungen auf die 
Naherholung
Schutzgut Arten und Biotope:
Umweltauswirkungen geringer Erheblich-
keit. Es werden Flä chen beansprucht, die 
unter ö kologischen Gesichtspunkten eher 
geringwertig einzuordnen sind (vollversiegelte 
Flä chen). Es sind keine Schutzgebiete oder 
nach § 30 BNatSchG geschü tzte Biotope 
bzw. Lebensrä ume nach Anhang 1 der FFH-
Richtlinie betroffen Seltene oder geschü tzte 
Arten und Lebensrä ume sind ebenfalls nicht 
betroffen. Artenschutzrechtliche Verbotstat-
bestä nde kö nnen mit hinreichender Sicher-
heit ausgeschlossen werden.
Der Eingriff kann vollstä ndig im Geltungs-
bereich ausgeglichen werden. Zusä tzliche 
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen sind 
nicht erforderlich.
Schutzgut Boden:
Umweltauswirkungen geringer Erheblich-
keit. Es besteht eine Vorbelastung durch die 
Vollversiegelung im Bereich der vorhandenen 
Grü ngutsammelstelle.
Schutzgut Wasser:
Umweltauswirkungen geringer Erheblichkeit. 
Beim Geltungsbereich handelt es sich um 
kein Trinkwasserschutzgebiet oder Trinkwas-
sergewinnungsgebiet. Oberflä chengewä sser 
sind von der Maßnahme nicht betroffen. 
Schmutzwasser wird gemä ß den gesetzlichen 
Regelungen in das Kanalsystem abgefü hrt.
Schutzgut Klima:
Umweltauswirkungen geringer Erheblichkeit. 
Es sind keine ausgewiesenen Kaltluftentste-
hungsgebiete oder Abflussbahnen betroffen. 
Es erfolgt keine gelä ndeklimatische Belas-
tung und keine Ä nderung der lufthygieni-
schen Situation.
Schutzgut Landschaftsbild:
Umweltauswirkungen geringer Erheblichkeit. 
Durch die vorhandenen Baumhecken ist die 
Flä che eingegrü nt und von der Landstraße 
aus nur eingeschrä nkt sichtbar (randliche 
Grü nstruktur bleibt soweit mö glich erhalten).
Schutzgut Kultur und Sachgü ter:
Im Geltungsbereich des B-Plans liegen keine 
Kultur- und Sachgü ter.

2 Stellungnahmen von 
Behö rden und sonsti-
gen Trä gern ö ffentlicher 
Belange sowie Privaten 
mit Umweltbezug

Landesamt fü r Umwelt- und Arbeitsschutz:
Umfang und Detaillierungsgrad des Umwelt-
berichtes; Artenschutzrechtliche Bewertung; 
Verträ glichkeit FFH-Gebiet; Standortalterna-
tiven; Landschaftsbild; Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung; Gewä sserentwicklung und 
Hochwasserschutz
NABU Saarland e. V.:
Standortalternativen; Verträ glichkeit FFH-
Gebiet (Unbedenklichkeit fü r Schutzgebiet); 
Umfang und Detaillierungsgrad des Umwelt-
berichtes

Wä hrend der zuvor genannten Frist kö nnen von jedermann Stellungnah-
men elektronisch per Mail an die E-Mail-Adresse info@nohfelden.de, bei 
Bedarf auch schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen kö nnen bei der Beschlussfas-
sung ü ber die Teilä nderung des Flä chennutzungsplans unberü cksichtigt 
bleiben, sofern die Kommune deren Inhalt nicht kannte und nicht hä tte 
kennen mü ssen und deren Inhalt fü r die Rechtmä ßigkeit des Bauleit-
plans nicht von Bedeutung ist.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 
Abs. 3 S. 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des UmwRG gemä ß § 7 Abs. 
3 S. 1 des UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie 
im Rahmen der Verö ffentlichungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend 
gemacht hat, aber hä tte geltend machen kö nnen.

anonym behandelt werden, ist dies auf derselben eindeutig zu vermer-
ken.
Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhal-
ten Sie keine Mitteilung ü ber das Ergebnis der Prü fung. Weitere Infor-
mationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: Informationspflichten bei 
der Erhebung von Daten im Rahmen der Ö ffentlichkeitsbeteiligung nach 
BauGB (Art. 13 DSGVO), welches mit ausliegt.
Nohfelden, den 25.02.2025
gez.
Andreas Veit
-Bü rgermeister-

Teilä nderung des Flä chennutzungsplanes 
im Bereich des Bebauungsplanes „Neubau 
Feuerwehrhaus Lö schbezirk Mitte“ in Flur 1 

der Gemarkung Walhausen
hier: Bekanntmachung der Anpassung des Geltungsbereiches

sowie der Verö ffentlichung im Internet und
der Auslegung zur fö rmlichen Beteiligung der Ö ffentlichkeit gem. § 

3 Abs. 2 BauGB
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.02.2025 in ö ffentlichem 
Sitzungsteil den Entwurf zur Teilä nderung des Flä chennutzungsplanes 
im Bereich des Bebauungsplanes „Neubau Feuerwehrhaus Lö sch-
bezirk Mitte“ in Flur 1 der Gemarkung Walhausen, bestehend aus der 
Planzeichnung und Begrü ndung mit Umweltbericht gebilligt. Der Gel-
tungsbereich der Flä chennutzunsplanteilä nderung wird auf Grund von 
natur- und artenschutzeschrechtlichen Grü nden, welche im Zuge der 
durchgefü hrten frü hzeitigen Beteiligung (§§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 i. V. m. § 2 
Abs. 2 BauGB) vorgebracht wurden, angepasst/verkleinert.
Des Weiteren hat der Gemeinderat in v. g. Sitzung die Beteiligung der 
Ö ffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), der Behö rden 
und sonstigen Trä ger ö ffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB sowie 
der Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Die Flä chennutzungsplanä nderung wird gleichzeitig mit dem Bebau-
ungsplan „Neubau Feuerwehrhaus Lö schbezirk Mitte“ im Parallelverfah-
ren gemä ß § 8 Abs. 3 BauGB durchgefü hrt.
Gegenstand der Teilä nderung des Flä chennutzungsplanes ist die Dar-
stellung einer Gemeinbedarfsflä che, um die Errichtung eines Feuerwehr-
hauses planerisch vorzubereiten. Aktuell stellt der Flä chennutzungsplan 
der Gemeinde Nohfelden den Geltungsbereich als Flä che fü r Landwirt-
schaft dar.
Die Grenze des rä umlichen Geltungsbereiches der Teilä nderung umfasst 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Neubau Feuerwehrhaus 
Lö schbezirk Mitte“. Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches der 
Teilä nderung des Flä chennutzungsplanes sind dem beigefü gten Lage-
plan zu entnehmen. Er umfasst eine Flä che von ca. 4.600 m².
Gegenü ber der frü hzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB gibt es 
folgende wesentliche Ä nderung:
• Anpassung des Geltungsbereiches (Reduzierung im nordwestlichen 

Bereich)
• Darstellung der Randbereiche als Grü nflä chen
• Fertigstellung des Umweltberichtes
Gemä ß § 3 Abs. 2 BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), unter Berü cksichtigung der aktu-
ell gü ltigen Ä nderungen, wird hiermit ö ffentlich bekannt gemacht, dass 
der Entwurf der Teilä nderung des Flä chennutzungsplanes, mit zugehö -
riger Begrü ndung, der Umweltbericht und die nach Einschä tzung der 
Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stel-
lungnahmen in der Zeit vom 04.03.2025 bis einschließlich 04.04.2025 
auf der Internetseite der Gemeinde unter www.nohfelden.de unter fol-
gendem Pfad: https://www.nohfelden.de/rathaus-service/ verö ffentlicht 
und zur Ansicht und zum Herunterladen bereitgehalten werden. Der 
Inhalt dieser Bekanntmachung ist ebenfalls eingestellt.
Die oben genannten Unterlagen kö nnen wä hrend des oben genann-
ten Zeitraums zusä tzlich im Rathaus der Gemeinde Nohfelden, An der 
Burg, Zimmer Nr. 1.13, wä hrend der allgemeinen Dienststunden (Montag 
bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie Montag bis Donners-
tag von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr bzw. Donnerstag, dem 13.03.2025 u. 
27.03.2025, bis 18.00 Uhr) eingesehen werden.
Der Inhalt dieser ortsü blichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 4 
BauGB und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterla-
gen sind zusä tzlich ü ber das zentrale Internetportal des Landes (https://
www.uvp-verbund.de/kartendienste ) elektronisch abrufbar.
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind im Rahmen des 
Verfahrens zur Teilä nderung des Flä chennutzungsplanes in den vorste-
hend aufgezä hlten, zu verö ffentlichenden Unterlagen fü r die einzelnen 
Schutzgü ter verfü gbar:
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chung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634) - unter Berü cksichti-
gung der aktuell gü ltigen Ä nderungen, die Einleitung des Verfahrens zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Nö rdlich der Kapellenflur“ in Flur 1 
der Gemarkung Eiweiler beschlossen.
Die Flä chennutzungsplanä nderung soll gleichzeitig mit dem Bebau-
ungsplan „Nö rdlich der Kapellenflur“ im Parallelverfahren gemä ß § 8 
Abs. 3 BauGB durchgefü hrt werden.
Der Aufstellungsbeschluss vom 09.11.2023 wird durch den Beschluss 
vom 20.02.2025 ersetzt und wird gemä ß § 2 Abs. 1 BauGB hiermit 
ö ffentlich bekannt gemacht.
Der geä nderte/verkleinerte Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
erstreckt sich ü ber nachfolgende Grundstü cke:
Gemarkung Eiweiler, Flur 1, Parz.-Nr. 7/13 Teilflä che
Parz.-Nr. 161/2 TF, 174/1 TF, 174/2 TF, 175 TF, 176 TF, 177, 178, 179, 
180 TF, 181 sowie 182/1 TF (TF = Teilflä che; die Ä nderungen sind fett 
gedruckt)
Die genauen Grenzen des neuen Geltungsbereiches des Bebauungs-
planes sind dem beigefü gten Lageplan zu entnehmen; groß ca. 1,1 ha.
Die Gemeinde Nohfelden plant die Ausweisung eines neuen Wohngebie-
tes nö rdlich der bestehenden Wohnbebauung der Straße „Kapellenflur“ 
im Ortsteil Eiweiler. Auf der im Rahmen des Wohn- und Gewerbeflä chen-
konzeptes der Gemeinde Nohfelden (2022) priorisierten Flä che sollen 
Wohnbaugrundstü cke fü r die Errichtung von Wohngebä uden entstehen. 
Der Geltungsbereich/Die Abgrenzung entspricht dem im Wohn- und 
Gewerbeflä chenkonzept ermittelten Wohnraumbedarf bis 2036 fü r den 
Ortsteil Eiweiler.
Der im sü dö stlichen Teil des Plangebietes gelegene Spielplatz soll pla-
nungsrechtlich gesichert werden.
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt aus ö stlicher Richtung in Ver-
lä ngerung der Straße „Zur Eifelbach“. Fü r die Erschließung der einzel-
nen Wohnbaugrundstü cke ist eine Stichstraße mit Wendemö glichkeiten 
geplant. Die Erschließungsanlagen sind so konzipiert, dass perspek-
tivisch die Entwicklung eines 2. Bauabschnittes nach Nordwesten hin 
mö glich ist. Die erforderlichen Stellplä tze (ruhender Verkehr) kö nnen 
vollstä ndig innerhalb des Plangebietes auf den jeweiligen Grundstü cken 
untergebracht werden.
Das Plangebiet umfasst im sü dö stlichen Bereich einen Spielplatz; die 
ü brigen Flä chen werden landwirtschaftlich genutzt. Der Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes wird im Sü dosten durch Wohnbebauung 
der Straße „Kapellenflur“ samt zugehö riger Freiflä chen (Hs.-Nrn. 2, 4 
und 6), im Nordosten und Sü dwesten durch landwirtschaftlich genutzte 
Flä chen samt Gehö lzstrukturen, im Westen durch einen Wirtschaftsweg 
und landwirtschaftlich genutzte Flä chen sowie im Sü dosten und Norden 
durch landwirtschaftlich genutzte Flä chen begrenzt.
Aktuell beurteilt sich die planungsrechtliche Zulä ssigkeit des Vorhabens 
zu Teilen nach § 35 BauGB (Zulä ssigkeit von Vorhaben im Außenbe-
reich). Danach ist die Planung nicht realisierungsfä hig. Es bedarf daher 
der Aufstellung eines Bebauungsplanes.
Der bestehende Flä chennutzungsplan der Gemeinde Nohfelden stellt 
fü r das Plangebiet „Flä chen fü r die Landwirtschaft dar. Der vorliegende 
Bebauungsplan „Nö rdlich der Kapellenflur“ widerspricht damit dem 
Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2, wonach Bebauungsplä ne aus dem 
Flä chennutzungsplan zu Entwickeln sind. Aus diesem Grund wird fü r 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Nö rdlich der Kapellenflur“ 
der Flä chennutzungsplan im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB 
teilgeä ndert.
Des Weiteren hat der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden in seiner 
Sitzung am 20.02.2025 - ö ffentlicher Sitzungsteil - den Entwurf zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes „Nö rdlich der Kapellenflur“ in Flur 1 der 
Gemarkung Eiweiler, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und Text-
teil (Teil B) und Begrü ndung gebilligt und die frü hzeitige Beteiligung der 
Ö ffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), der Behö rden 
und sonstigen Trä ger ö ffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB sowie 
der Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes wird eine Umweltprü -
fung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchgefü hrt und ein Umweltbericht gem. 
§ 2a BauGB erstellt. Ein Entwurf des Umweltberichtes liegt bereits vor 
und wird nach Abschluss der frü hzeitigen Beteiligung der Ö ffentlichkeit, 
der Behö rden und sonstiger Trä ger ö ffentlicher Belange sowie der Nach-
bargemeinden gem. § 3 Abs. 1 BauGB, § 4 Abs. 1 BauGB und § 2 Abs. 
2 BauGB fertiggestellt.
Gemä ß § 3 Abs. 1 BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), unter Berü cksichtigung der aktuell 
gü ltigen Ä nderungen, wird hiermit ö ffentlich bekannt gemacht, dass der 
Entwurf Bebauungsplanes „Nö rdlich der Kapellenflur“, bestehend aus 
Planzeichnung (Teil A) und Textteil (Teil B), Begrü ndung und Umweltbe-
richt, in der Zeit vom 04.03.2025 bis einschließlich 04.04.2025 auf der 
Internetseite der Gemeinde unter www.nohfelden.de unter folgendem 
Pfad: https://www.nohfelden.de/rathaus-service/ verö ffentlicht und zur 
Ansicht und zum Herunterladen bereitgehalten werden. Der Inhalt dieser 
Bekanntmachung ist ebenfalls eingestellt.
Die oben genannten Unterlagen kö nnen wä hrend des v. g. genannten 
Zeitraums zusä tzlich im Rathaus der Gemeinde Nohfelden, An der Burg, 
Zimmer Nr. 1.13, wä hrend der allgemeinen Dienststunden (Montag 
bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie Montag bis Donners-
tag von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr bzw. Donnerstag, dem 13.03.2025 u. 
27.03.2025, bis 18.00 Uhr) eingesehen werden.

Hinweise zum Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des 
§ 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO und dem 
Saarlä ndischen Datenschutzgesetz.
Es wird ausdrü cklich darauf hingewiesen, dass ein Flä chennutzungs-
plan-/Bebauungsplanverfahren ein ö ffentliches Verfahren ist und daher 
in der Regel alle dazu eingehenden Stellungnahmen in ö ffentlichen Sit-
zungen beraten und entschieden werden. Soll eine Stellungnahme nur 
anonym behandelt werden, ist dies auf derselben eindeutig zu vermer-
ken.
Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhal-
ten Sie keine Mitteilung ü ber das Ergebnis der Prü fung. Weitere Infor-
mationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: Informationspflichten bei 
der Erhebung von Daten im Rahmen der Ö ffentlichkeitsbeteiligung nach 
BauGB (Art. 13 DSGVO), welches mit ausliegt.
Nohfelden, den 25.02.2025
gez.
Andreas Veit
-Bü rgermeister-

Aufstellung des Bebauungsplanes  
„Nö rdlich der Kapellenflur“ in Flur 1 der 

Gemarkung Eiweiler
hier: Bekanntmachung der Anpassung des Geltungsbereiches 
sowie der Verö ffentlichung im Internet und der frü hzeitigen Beteili-
gung der Ö ffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB
Der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden hatte in seiner Sitzung am 
09.11.2023 - ö ffentlicher Sitzungsteil - gemä ß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 
BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 
(BGBI. I S. 3634) - unter Berü cksichtigung der aktuell gü ltigen Ä nde-
rungen - die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungs-
planes „Nö rdlich der Kapellenflur“ in Flur 1 der Gemarkung Eiweiler 
beschlossen.
Der v. g. Beschluss des Gemeinderates zur Einleitung des Verfahrens 
wurde gemä ß § 2 Abs. 1 BauGB am 17.11.2023 ö ffentlich bekannt 
gemacht.
Auf Grund der Vorabstimmung des Plangebietes mit der Landesplanung 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden am 20.02.2025 - ö ffent-
licher Sitzungsteil - die Ä nderung des Geltungsbereiches und gemä ß § 
1 Abs. 3 BauGB und § 2 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntma-


